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Stadt Bad Salzuflen 
 
235 128. Änderung des Flächennutzungsplanes 

der Stadt Bad Salzuflen,  
 Bereich „Gewerbegebiet Meerbrede“, Ortsteil 

Biemsen-Ahmsen  
 - Änderungsbeschluss 
 - Beschluss der frühzeitigen Öffentlichkeitsbe-

teiligung 
 
Beschlüsse des Planungs– und Stadtentwicklungs-
ausschusses vom 09.06.2015 
 
1.  Änderungsbeschluss 

Die Durchführung der 128. Änderung des Flächennut-
zungsplanes für den  
Bereich: „Gewerbegebiet Meerbrede“, Ortsteil Biemsen-
Ahmsen wird gemäß § 2 Abs.1 in Verbindung mit § 1 
Abs. 8 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen. 
Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB wird eine Umweltprüfung 
durchgeführt. 
Der Änderungsbereich ist in einem Übersichtsplan, der 
Bestandteil des Beschlusses ist, graphisch dargestellt.  

 
2. Beschluss der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung 

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit an der Pla-
nung gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) wird 
in „einfacher Form“ – Planaushang für die Dauer des 
genannten Zeitraumes – durchgeführt. 

 
Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung wird 
über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung, über 
sich wesentlich unterscheidende Lösungen, die für die 
Neugestaltung oder Entwicklung eines Gebietes in Betracht 
kommen und über die voraussichtlichen Auswirkungen der 
Planung öffentlich unterrichtet. Die Öffentlichkeit kann sich 
über die Planung informieren und sich hierzu äußern. 
 
Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung wird gemäß § 3 
Abs. 1 BauGB in der Zeit vom 
 

15.07.2015 – 21.08.2015 
 
während der Öffnungs-
zeiten 
 

 

Montag bis Mittwoch 08.00 - 16.00 Uhr 
Donnerstag 08.00 - 17.30 Uhr 
Freitag  08.00 - 12.00 Uhr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
im Rathaus in Bad Salzuflen, Rudolph-Brandes-Allee 
19, im Fachdienst Stadtplanung und Umwelt, 6. Ober-
geschoss (Flur), durchgeführt. 
Zusätzlich kann die Änderung des Flächennutzungsplanes 
unter  
www.bad-salzuflen.de/go/bauleitplanung im Internet einge-
sehen werden.  
Dort kann auch eine Stellungnahme abgegeben werden. 
 
Der Änderungsbereich ist in dem beigefügten Übersichts-
plan graphisch dargestellt. 
 
Stadt Bad Salzuflen, den   11.06.2015 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
 
 
Oberweis 

Kr.Bl.Lippe 30.06.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE 471 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



472 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE  
 

Einzelpreis dieser Nummer 0,26 € 
Bezug und Lieferung des Kreisblattes durch Kreis Lippe, Der Landrat, Felix-Fechenbach-Str. 5, 32756 Detmold. 

Einzellieferung nur gegen Voreinsendung des Betrages zuzüglich Versandkosten auf das  
Konto 18  bei der Sparkasse Detmold  (BLZ 476 501 30). 

Bezugsgebühren jährlich 53,69 €. In den vorgenannten Preisen ist die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten.  
Redaktionsschluss jeweils am 1. bzw. 15. eines Monats um 16:00 Uhr, Erscheinungstermin jeweils am 10. bzw. 25. eines Monats. 

Herausgeber: Kreis Lippe, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold 

Verantwortlich für die veröffentlichten Texte sind die Städte und Gemeinden bzw. die jeweiligen Institutionen. 

 

 

Stadt Horn-Bad Meinberg 
 
236 2. Satzung zur Änderung der Satzung über die 

Erhebung von Kosten und Gebühren in der 
Stadt Horn-Bad Meinberg bei Einsätzen der 
Freiwilligen Feuerwehr vom 26.06.2015 

 
Auf Grund der §§ 7 Abs. 1 und 41 Absatz 1 Buchstabe f 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 
(GV NW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
03.02.2015 (GV NW S. 208) und des § 41 Absatz 4 Satz 1 
des Gesetzes über den Feuerschutz und die Hilfeleistung 
(FSHG) vom 10.02.1998 (GV NW S. 122) hat der Rat der 
Stadt Horn-Bad Meinberg in seiner Sitzung am 25.06.2015 
folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
 
Der Tarif wird wie folgt neu gefasst: 
 

Tarif 
gemäß der §§ 4 bis 6 der Satzung über die Erhebung 

von Kosten und Gebühren in der Stadt Horn-Bad Mein-
berg bei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr 

vom 25.06.2015 
 
I. Persönliche Leistung  
 
Einsatz je Feuerwehrmann und Stunde  24,00 € 
 
II. Sächliche Leistungen  
1. Benutzung aller Fahrzeuge einschließlich feuerwehr-

technischer Beladung ohne Fahrer 
je Fahrzeug und Stunde  
a) MTF    50,88  € 
b) RW/TLF/H    56,55  € 
c) Drehleiter    57,22  € 
d) SW    64,81  € 
e) ELW    44,84  € 
f) GW/TSF/LF    58,77  € 

2. Sauerstoff, Pressluft, Schaummittel, Löschpulver, Fil-
tereinsätze, Bindemittel, Kunststoffplanen, Säcke und 
sonstige Verbrauchsmittel werden zu Tagespreisen ge-
sondert berechnet. 

3. Für Einsätze nach § 2 Abs. 1, Nr. 6 und 7 
     360,00 € 

4. Material für jede aufgebaute Ölsperre 
(außer Bindemittel); täglich pauschal 10,00 € 

 
§ 2 

 
Diese Satzung tritt am 01.07.2015 in Kraft.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Bekanntmachungsanordnung 

 
Die vorstehende 2. Satzung zur Änderung der Satzung 
über die Erhebung von Kosten und Gebühren in der Stadt 
Horn-Bad Meinberg bei Einsätzen der Freiwilligen Feuer-
wehr wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen 
dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, 
es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-

geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt, 

 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-

kannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher 

beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Stadt Horn-Bad Meinberg vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 
Horn-Bad Meinberg, den 26.06.2015 
 
Stadt Horn-Bad Meinberg 
Der Bürgermeister 
 
 
Block 

Kr.Bl.Lippe 30.06.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


